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L A N D R A T S A M T  A I C H A C H - F R I E D B E R G  

 
 
 

AL/SG: SG 51 - Tiefbau, Bauhof 

Aktenzeichen: 631-13/AIC 21 

Aichach, den 21.01.2022 
 

S i t z u n g s v o r l a g e    

 

Drucksache: 51/040/2022 - öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Bauausschuss 07.02.2022   

 
 
Betreff: 

 

Kreisstraße AIC 21; 
Kreisstraßenabschnitte im Gemeindegebiet Dasing - Vorstellung der Ergebnisse der 
Bedarfsplanung 

 
 
Anlagen 

 

Kreisstraße AIC 21 Übersichtslageplan Maßnahmen    

 
 
Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse: 
 

BA 17.10.2018 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

1. Gesamtkosten:       
    Mittel stehen zur Verfügung   Verwaltungshaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Vermögenshaushalt 
2. Deckungsvorschlag: 
      

3. Folgekosten:       
    Personalkosten:       
    Sach- und Unterhaltskosten:       
    Finanzierungskosten:       
    Sonstiges:       
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Sachverhalt: 

 
In seiner Sitzung vom 17.10.2018 hat sich der Bauausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg 
bereits mit den anstehenden Baumaßnahmen an der Kreisstraße AIC 21 im Gemeindebereich von 
Dasing beschäftigt und deren Umsetzung beschlossen. Die Tiefbauverwaltung des Landkreises 
stimmte sich daraufhin eingehend mit der Gemeinde Dasing ab, um den vorherrschenden Bedarf 
zu klären und eine Priorisierung vorzunehmen. Um die Abhängigkeiten und weiteren Vorausset-
zungen benennen zu können, wurde eine Bedarfsplanung durchgeführt. Die Summe an Maßnah-
men entlang der Kreisstraße AIC 21 wurde in einzelne Maßnahmen unterteilt und die Abhängigkei-
ten der einzelnen Teile zueinander festgestellt. Weiterhin konnte ermittelt werden, welche zusätzli-
chen Untersuchungen als Voraussetzungen für die Aufnahme der konkreten Planungen für die 
Verkehrsanlagen erforderlich sind. 
 
In einem ersten Schritt gilt es nun die Ortsdurchfahrt von Wessiszell als geförderte Gemein-
schaftsmaßnahme mit der Gemeinde Dasing grundhaft zu erneuern, um die baulichen Schäden an 
der Fahrbahn und den Gehwegen zu beheben und die Verkehrsverhältnisse im Bereich des Fuß-
gänger- und Radverkehrs, wie auch des ÖPNV zu verbessern. Die Ortseingänge sollen dabei so 
ausgebaut werden, dass der Übergang des Radverkehrs auf die innerörtliche Fahrbahn sicher 
ermöglicht wird und die Fahrgeschwindigkeiten in diesen Bereichen angemessen durch bauliche 
Elemente reduziert werden. Im Weiteren sollen die möglichen Radverkehrsverbindungen zwischen 
Dasing und den weiteren Ortsteilen überprüft und straßenbegleitende Geh- und Radwege entlang 
der Kreisstraße AIC 21 geschaffen werden. 
 
Da die Teilabschnitte der Kreisstraße AIC 21 von Weinsbach bis zum östlichen Ortseingang von 
Wessiszell bereits in den vergangenen Jahren instandgesetzt wurden, wird lediglich das letzte 
Teilstück auf der freien Strecke zwischen dem westlichen Ortsende von Wessiszell und der Kreis-
straße AIC 10 in den kommenden Jahren zu erneuern sein. Um Art und Umfang des Erhaltungs-
aufwands feststellen zu können, muss eine eingehende Untersuchung der Bausubstanz der Stra-
ße durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere, wenn straßenbegleitend ein Geh- und Radweg 
angebaut werden soll. 
 
In Verbindung mit diesen Überlegungen stehen auch die derzeit niedriger priorisierten Knoten-
punkte an der Kreisstraße AIC 10 und der Einmündung der Gemeindestraße St. Franziskus. Hier 
sollten ebenfalls detaillierte Erhebungen zu bestehenden Defiziten und dem etwaigen Verbesse-
rungspotential durchgeführt werden, bevor bauliche Eingriffe in Erwägung gezogen werden. Weder 
der bauliche Zustand, noch das Unfallgeschehen weisen aktuell auf einen dringenden Handlungs-
bedarf in diesen Bereichen hin. 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

1. Der Bauausschuss des Landkreises beschließt, die Planungsleistungen für den Aus-
bau der OD Wessiszell im Zuge der Kreisstraße AIC 21 zu vergeben. 

2. Weiter wird die Verwaltung beauftragt, die Planungsleistungen für den Neubau eines 
Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße AIC 21 zu vergeben. 

3. Für die drei weiteren Planungsbereiche soll die Verwaltung eingehende Voruntersu-
chungen durchzuführen und dem Ausschuss die Alternativen zum weiteren Vorge-
hen zu gegebener Zeit vorstellen. 

 
 
 
Andreas Bezler  
 
 


